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Herrn
Ulrich Wockelmann 




Ihr weitere Eingabe vom 03.04.2018 über das Internetportal „fragdenstaat.de“



Sehr geehrter Herr Wockelmann,

mit Ihrer vorbezeichneten weiteren Eingabe teilen Sie mit, dass Sie „im Ergebnis die Herausgabe des Urteils“ erwarten. 

Hierzu bemerke ich:
Über Ihr Anliegen befindet in meinem Geschäftsbereich die örtlich und sachlich zuständige Behörde, deren Entscheidung ich nach ständiger Übung nicht vorzugreifen pflege. Da sich aus der Zusammenschau mit Ihrer Eingabe vom 01.03.2018 ergibt, dass sich Ihr Herausgabeverlangen auf eine anonymisierte Kopie eines Urteils des Amtsgerichts Menden - ergangen in dem Vorgang mit dem staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen 120 Js 837/17 der Staatsanwaltschaft Arnsberg - bezieht, habe ich Ihre vorbezeichnete Eingabe sowie Ihre Eingabe vom 01.03.2017 dem Präsidenten des Landgerichts Arnsberg zur Kenntnisnahme zugeleitet.

Zudem habe ich Ihre Eingabe an den Leitenden Oberstaatsanwalt in Arnsberg zur Prüfung und weiteren Veranlassung weitergeleitet.


Auch etwaige in Zukunft übersandte Schreiben in dieser Angelegenheit werde ich den zuständigen Stellen weiterleiten, ohne deren Entscheidungen vorzugreifen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Sie künftig von der Weiterleitung nicht mehr gesondert unterrichten werde.

Auf den dritten und vierten Absatz meines Schreibens vom 28.03.2018 nehme ich im Übrigen Bezug.


Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Seiffert
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